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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

Wie viele Kinder wurden in den Kalenderjahren seit 2019 in baden-württember-
gischen Kliniken beziehungsweise außerklinisch in Baden-Württemberg geboren 
(bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahr, Name der Klinik und Standort mit der 
Angabe der Versorgungsstufe I [Perinatalzentrum Level 1], Versorgungsstufe II 
[Perinatalzentrum Level 2], Versorgungsstufe III [Perinataler Schwerpunkt] und 
Versorgungsstufe IV [Geburtsklinik] bzw. außerklinischer Geburt nach Stadt- und 
Landkreis und unter Zuhilfenahme öffentlich zugänglicher Geburtenzahlen etwa 
aus den Referenzberichten der einzelnen Kliniken)?

29.10.2025

Dr. Kliche-Behnke, Wahl SPD

B e g r ü n d u n g

Die Fragestellung war bereits in Ziffer 1 des Antrags Drucksache 17/9397 ent-
halten. Die Landesregierung informierte dazu, dass das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg mitgeteilt habe, dass die Zahl der stationären Geburten in 
Krankenhäusern in Baden-Württemberg im Rahmen der Krankenhausstatistik/
Grunddaten erfasst würden. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sei 
eine Veröffentlichung dieser Daten auf Kreisebene jedoch nicht möglich. Diese 
Antwort wird nicht akzeptiert. Denn die die Anfrage stellenden Abgeordneten 
fragen lediglich nach Daten, die von den Kliniken ohnehin veröffentlicht werden 
müssen. Deshalb wird die Frage noch einmal – leicht präzisiert – gestellt. Auch 
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auffallende Zahlen bei außerklinischen Geburten in einzelnen Stadt- und Land-
kreisen können Hinweise zur Krankenhausplanung geben. Die erfragten Daten 
sind wichtig für die fachliche und politische Diskussion über die Krankenhaus-
planung in Baden-Württemberg, in diesem Fall speziell für die Planung der Ge-
burtshilfe.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. November 2025 Nr. 52-0141.5-72/3229/1 beantwortet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie 
folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

Wie viele Kinder wurden in den Kalenderjahren seit 2019 in baden-württember-
gischen Kliniken beziehungsweise außerklinisch in Baden-Württemberg geboren 
(bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahr, Name der Klinik und Standort mit der 
Angabe der Versorgungsstufe I [Perinatalzentrum Level 1], Versorgungsstufe II 
[Perinatalzentrum Level 2], Versorgungsstufe III [Perinataler Schwerpunkt] und 
Versorgungsstufe IV [Geburtsklinik] bzw. außerklinischer Geburt nach Stadt- und 
Landkreis und unter Zuhilfenahme öffentlich zugänglicher Geburtenzahlen etwa 
aus den Referenzberichten der einzelnen Kliniken)?

Zur Fragestellung wurde bereits unter Ziffer 1 der Drucksache 17/9397 Stellung 
genommen. Wie bereits mitgeteilt, werden die Geburtszahlen je Krankenhaus 
vom Statistischen Landesamt aufgrund des Statistikgeheimnisses nicht veröffent-
licht. Grundsätzlich unterliegen alle von der amtlichen Statistik erhobenen Daten 
der statistischen Geheimhaltung nach § 16 Bundesstatistik-Gesetz.

Bestimmte Daten der Krankenhausstatistik dürfen zwar für Zwecke der Planung 
an das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration übermittelt, jedoch 
nicht veröffentlicht werden. Dies ergibt sich aus § 7 der Verordnung über die Bun-
desstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV).

Krankenhäuser sind verpflichtet, bestimmte Daten aufgrund der Regelungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Quali-
tätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum 
Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zu veröffentlichen. Hierbei gilt es je-
doch zu beachten, dass aufgrund von Datenschutzbestimmungen nicht alle Fall-
zahlen in den jeweiligen Qualitätsberichten erfasst sind und eine belastbare Aus-
kunft somit nicht möglich ist. 

Im Sinne der Fragestellung können jedoch folgende Angaben gemacht werden:

Aus den nach Leistungsgruppen gegroupten Abrechnungsdaten der baden-würt-
tembergischen Krankenhäuser lässt sich folgende Anzahl von Geburten für das 
Land Baden-Württemberg ablesen. Dabei wird keine Differenzierung in Versor-
gungsstufe III (Perinataler Schwerpunkt) und Versorgungsstufe IV (Geburtskli-
nik) in den Abrechnungsdaten vorgenommen. Daher werden die Versorgungs-
stufen III und IV im Folgenden gemeinsam dargestellt. Daten über Geburten, die 
nicht in einem Krankenhaus erfolgt sind, liegen dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration nicht vor. 
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Zur weiteren Differenzierung kann die Anzahl von Geburten nach den im Rahmen 
der künftigen Krankenhausplanung geplanten Versorgungsregionen herangezo-
gen werden, um den Auskunftsinteressen im Sinne der Fragestellung im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten nachzukommen. Hierbei ist jedoch anzumerken, 
dass die Versorgungsregionen erst mit der neuen Krankenhausplanung wirksam 
werden. Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Landkreisen ist nicht möglich, 
da in einzelnen Landkreisen nur eine Geburtsklinik vorhanden ist und damit die 
Leistungsdaten einzelner Krankenhäuser nachvollziehbar wären. Die Leistungs-
daten einzelner Krankenhäuser unterliegen dem Datenschutz sowie dem Schutz 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

Zur Erläuterung der nachfolgenden Tabelle wird auf folgendes hingewiesen:

Versorgungsregion A: Freiburg
Versorgungsregion B: Tübingen
Versorgungsregion C: Ulm
Versorgungsregion D: Heidelberg
Versorgungsregion E: Stuttgart
Versorgungsregion F: Karlsruhe

Diese sechs Versorgungsregionen werden im Gutachten zur Krankenhausland-
schaft in Baden-Württemberg als Grundlage für die Weiterentwicklung der Kran-
kenhausplanung (https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-m/intern/downloads/Downloads_Krankenhaeuser/Abschnitt_A_Gut-
achten_Krankenhauslandschaft_Baden-W%C3%BCrttemberg_13.01.2025.pdf) 
detailliert beschrieben.

 
 

Versor-
gungs-
stufe 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Level I 683 764 730 640 624 715 
Level II 408 399 351 352 342 321 
Level III 
und IV 

105.977 105.028 109.523 101.534 96.167 95.696 

Gesamt 107.068 106.191 110.604 102.526 97.133 96.732 
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Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration 
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